
Informationen der Schülerinnen und Schüler  
 

Grundlagen bei Regelbrüchen im Schulalltag bleiben die Schulverfassung (vor allem Art. 3) und die Pädagogischen Maßnahmen  

 

        Stand: September 2019 

 
 

Verstoß gegen 
Hausordnung,  

Verschmutzen des 
Schulhauses  

oder der Pausenflächen; 
mehrmals nicht erfüllte 

Dienste  
(Tafel-, Ordnungsdienst) 

 
 
 
 

ORDNUNGSDIENST 
 
 
 

Was musst du tun? 
 
 

(1) Ordnungsdienstzettel von Eltern unter-
schreiben lassen 

 
(2) Erledigung des Mittwochdienstes 

und Abzeichnenlassen durch Herrn 
Ruffershöfer 

 
(3) Abgabe der unterschriebenen Melde- 
      karte bei der Lehrkraft, die Mittwochs-    
      dienst erteilt hat. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fehlende Hausaufgaben 
 

Grundsätzlich: Fehlende Hausaufgaben sind 
eigenständig nachzuholen und vorzuzeigen. 

 

 
 

NACHARBEITSREGELUNG 
Spätestens beim vierten Fehlen in einem Fach pro  

Halbjahr: 
Nacharbeit am Freitag 

 
 

Was musst du tun? 
 
(1) Mitteilung von Eltern vor dem Nacharbeitstermin 
      unterschreiben lassen 
 
(2) Erledigung der Nacharbeit und Abzeichnenlassen 
     durch Aufsicht 
 
(3) Abgabe der Mitteilung bei der Aufsicht. 
 
 

Bei der dritten Nacharbeit (fächerunabhängig!) 
wird ein pädagogisches Vereinbarungsgespräch 
angesetzt. 

 
Zu diesem Gespräch werden deine Eltern und 
eventuell auch Stufenbetreuer oder Mitglieder der 
Schulleitung eingeladen. Hier geht es ganz klar 
darum, festzulegen, was passiert, wenn sich dein 
Verhalten nicht ändert. 
 

 
Bei weiteren Vorkommnissen erfolgen nach Absprache mit 
der Schulleitung u. gemäß Vereinbarungsgespräch rasch 
weitere Maßnahmen. 
 
 

 

Schwerwiegende und fortgesetzte  

Unterrichtsstörungen 
 
   

 
 

AUSZEITREGELUNG 
Bei schwerwiegenden oder fortgesetzten 

Unterrichtsstörungen wird eine Auszeit angeordnet. 
 

 
 

Was musst du tun? 
 
(1) Meldung im Sekretariat 
 
(2) Erledigung der Arbeitsaufträge u. ggf. Gespräch 
 
(3) Mitteilung von Eltern unterschreiben lassen 
 
(4) Abgabe der Mitteilung bei der Lehrkraft, die Auszeit 

  erteilt hat. 
 
 
Bei der dritten Auszeit wird ein pädagogisches 
Vereinbarungsgespräch durch einen Klassenleiter 
angesetzt.  
  
 
Zu diesem Gespräch werden deine Eltern und 
eventuell auch Stufenbetreuer oder Mitglieder der 
Schulleitung eingeladen. Hier geht es ganz klar 
darum, festzulegen, was passiert, wenn sich dein 
Verhalten nicht ändert. 
 
 
Bei weiteren Vorkommnissen siehe Nacharbeit 


